
 

 

 

Richtlinien Regionalleiter HISTORIA Mobilis 
 

1. Regionalleiter/Innen müssen Mitarbeiter/Innen oder Pensionäre/Innen der Daimler AG und 

Mitglieder bei HISTORIA Mobilis sein. 

 

2. Durch die Ausübung der Regionalleitertätigkeit begründet kein (zusätzliches) 

Beschäftigungsverhältnis.  

 

3. Regionalleiter/Innen üben das Amt ehrenamtlich und außerhalb der Arbeitszeit aus.  

 

4. Regionalleiter/Innen haben grundsätzlich alle Rechte und Pflichten eines Mitgliedes bei 

HISTORIA Mobilis. 

 

5. Regionalleiter/Innen haben keinerlei Anspruch auf Vergütung. 

 

6. Regionalleiter/Innen sind positive Multiplikatoren der Daimler AG und HISTORIA Mobilis. 

 

7. Regionalleiter/Innen halten sich unbedingt an die Richtlinien „Regelwerk HISTORIA Mobilis“. 

 

8. Regionalleiter/Innen werden durch das Mercedes-Benz Club Management, Mercedes-Benz 

Museum GmbH, – stellvertretend durch die Projektleitung HISTORIA Mobilis – benannt. Die 

Projektleitung von HISTORIA Mobilis wird durch das Mercedes-Benz Club Management, 

Mercedes-Benz Museum GmbH benannt.  

 

9. Das Amt des/der Regionalleiters/In endet mit der freiwilligen Abgabe des Amtes, der 

Beendigung der Mitgliedschaft bei HISTORIA Mobilis, Abberufung durch das Mercedes-Benz 

Club Management, Mercedes-Benz Museum GmbH,  oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

mit der Daimler AG. Es sei denn, der Regionalleiter/In bezieht in unmittelbarem Anschluss an 

die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit der Daimler AG, Leistungen aus der betrieblichen 

Altersversorgung der Daimler AG. 

 

10. Regionalleiter/Innen werden durch die Projektleitung HISTORIA Mobilis in ihrer 
Aufgabenausübung unterstützt. 

 

11. Regionalleiter/Innen haben die Aufgabe, die Projektleitung von HISTORIA Mobilis bei 
Veranstaltungen, Ausstellungen, Ausfahrten und Messen ehrenamtlich und außerhalb der 

Arbeitszeit, beratend und aktiv zu unterstützen. 

 

12. Regionalleiter/Innen halten sich an die Datenschutzbestimmungen gemäß 
Bundesdatenschutzgesetz.  

 

13. Regionalleiter/Innen betreuen und organisieren regionale, regelmäßige Treffen (z.B. 
Stammtisch, Ausfahrten etc.) und sind Ansprechpartner für HISTORIA Mobilis Mitglieder vor 

Ort. 
 

14. Regionalleiter/Innen informieren die Projektleitung HISTORIA Mobilis regelmäßig über 
sämtliche Termine und Veranstaltungen, welche geplant sind und durchgeführt werden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Die Projektleitung HISTORIA Mobilis bleibt unverändert Ansprechpartner für alle HISTORIA 
Mobilis Mitglieder. 

 

16. Die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Ausfahrt und Messen 
erfolgt grundsätzlich in eigener Verantwortung. HISTORIA Mobilis übernimmt keine Haftung für 

körperliche und sachliche Schäden während der Organisation und Durchführung von 

Veranstaltung, Ausstellung, Ausfahrt und Messe, und auch nicht im Rahmen der An- und 

Abreise. Jeder Regionalleiter erklärt mit der Akzeptanz des Regelwerkes und den Richtlinien für 

Regionalleiter/Innen, ausdrücklich den Ausschluss der Haftung von HISTORIA Mobilis, 

Mercedes-Benz Club-Management, Mercedes-Benz Museum GmbH und Daimler AG, für 

einfache Fahrlässigkeit und der Gefährdungshaftung. Der/die Regionalleiter/In trägt allein die 

zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle Schäden, die von ihm/ihr oder dem benutzten 

Fahrzeug verursacht wurden. Er/Sie erklärt mit seiner/ihrer Benennung Regionalleiter/In den 

Verzicht auf Anspruch jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der jeweiligen 

Veranstaltung, Ausstellung, Ausfahrt und Messe entstehen, und zwar ggü. HISTORIA Mobilis, 

Mercedes-Benz Club-Management, Mercedes-Benz Museum GmbH, Daimler AG, deren 

Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. HISTORIA Mobilis, Mercedes-Benz Club-Management, 

Mercedes-Benz Museum GmbH und Daimler AG haften auch nicht im Falle von Diebstahl oder 

Beschädigung eines Fahrzeugs oder einzelner Fahrzeugteile. Der Haftungsverzicht gilt für 

Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensansprüche aus 

vertraglicher, als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter 

Haftung. 


